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(GE)

MI

(GE)

LEGENDE

Bereich der Änderung

Gewerbegebiet gemäß
§8 BauNVO

gliedernde, abschirmende, orts-
gestaltende und landschafts- 
typische Grünfläche

Planung Bäume und Sträucher
(Eingrünung von Baugebieten)

Bodendenkmal

FNP - ÄNDERUNG MITTELS DECKBLATT NR. 12

LEGENDE

Bereich der Änderung

Mischgebiet nach § 6 BauNVO

Planung Bäume und Sträucher
(Eingrünung von Baugebieten)

Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und 
Landschaft

Bodendenkmal

AUSSCHNITT RECHTSGÜLTIGER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN -
BEREICH DER ÄNDERUNG MITTELS DECKBLATT NR. 12
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N
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat Oberpöring hat in der Sitzung vom 30.05.2023 die Änderung des Flächennutzungsplans
durch Deckblatt Nr. 12 beschlossen.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Deckblattes zum
Flächennutzungsplan in der Fassung vom 30.05.2023 hat in der Zeit vom 19.06.2023 bis 17.07.2023
stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
für den Vorentwurf des Deckblattes zum Flächennutzungsplan in der Fassung vom 30.05.2023 hat in der Zeit
vom 19.06.2023 bis 17.07.2023 stattgefunden.

4. Zum Entwurf des Deckblattes zum Flächennutzungsplan in der Fassung vom 25.07.2023 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.09.2023 bis
09.10.2023 beteiligt.

5. Der Entwurf des Deckblattes zum Flächennutzungsplan in der Fassung vom 25.07.2023 wurde mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  07.09.2023 bis 09.10.2023 öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Oberpöring hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 21.11.2023 das Deckblatt zum
Flächennutzungsplan in der Fassung vom 21.11.2023 festgestellt .

Oberpöring, den __.__.____  ..................................................................... (Siegel)

(Thomas Stoiber, Erster Bürgermeister)

7. Das Landratsamt Deggendorf hat das Deckblatt zum Flächennutzungsplan mit Bescheid vom __.__.____
Az...................................................... gemäß § 6 BauGB genehmigt.

                                                  (Siegel Genehmigungsbehörde)

8. Ausgefertigt

Oberpöring, den __.__.____   ..................................................................... (Siegel)

(Thomas Stoiber, Erster Bürgermeister)

9. Die Erteilung der Genehmigung des Deckblattes zum Flächennutzungsplan wurde am __.__.____  gemäß § 6
Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Flächennutzungsplan ist damit wirksam.

Oberpörng, den __.__.____   ..................................................................... (Siegel)

(Thomas Stoiber, Erster Bürgermeister)
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